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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Der Beschwerdegegner ist Inhaber des europäischen Patents 

0 130 386. 

Die unabhàngigen Ansprüche 1 und 2 dieses Patents lauten: 

11 1. Kunststoffolien-Wickelkondensator (8) in Chip-

Bauweise, insbesondere Flachwickelkondensator, aus einem 

Kondensatorkörper (1) mit einer feuchtesicheren Umhüllung 

(6) und mit an den Stirnseiten (2) des Kondensatorkörpers 

befestigten, aus dieser Umhüllung (6) heraustretenden 

AnschluBelementen (3) aus dünnem Blech, die in einem 

ersten Abschnitt (4) fláchig it der jeweiligen Stirnseite 

des Kondensatorkörpers (1) verbunden sind und die in 

einein zweiten, aus der Umhüllung (6) heraustretenden 

Abschnitt (5) gegenüber der Stirnseite abgewinkelt sind, 

dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Abschnitt (5) der 

AnschluBeleinente (3) versetzt zur Höhenmitte des 

Kondensators (8) aus der Stirnseite der Umhüllung (6) 

heraustritt und in Richtung ihrer langeren Höhenabmessung 

zu einem dritten Abschnitt (7) abgewinkelt 1st, der 

fláchig an der Stirnseite der Umhüllung (6) anliegt und 

bündig mit der Unterkante des Kondensators (8) 

abschlie8t." 

112. Kunststoffolien-Wickelkondensator (8) in Chip-

Bauweise, insbesondere Flachwickelkondensator, aus einem 

Kondensatorkörper (1) mit einer feuchtesicheren Umhüllung 

(6) und mit an den Stirnseiten (2) des Kondensatorkörpers 

befestigten, aus dieser Umhüllung (6) heraustretenden 

AnschluBelementen (3) aus dünnem Blech, die in einem 

ersten Abschnitt (4) fláchig mit der jeweiligen Stirnseite 

des Kondensatorkôrpers (1) verbunden sind und die in 

einem zweiten, aus der Umhullung (6) heraustretenden 

Abschnitt (5) gegenüber der Stirnseite abgewinkelt sind, 

1 
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2 	T 332/90 

dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Abschnitt (5) der 

Anschlul3elemente (3) versetzt zur Hähenmitte des 

Kondensators (8) aus der Stirnseite der Umhüllung (6) 

heraustritt und in Richtung ihrer längeren Höhenabmessung 

zu einem dritten Abschnitt (7) abgewinkelt ist, der 

flächig an der an der Stirnseite der Umhüllung (6) anliegt 

und senkrecht zur Stirnseite der Uithüllung (6) in einem 

vierten Abschnitt (11) unter die Unterseite des 

Kondensators (8) abgewinkelt ist." 

Ansprüche 3 bis 11 hãngen von Anspruch 1 und/oder 

Anspruch 2 ab. 

II. 	Die zwei Beschwerdeführerinnen haben gegen die 

Patenterteilung un Hinblick auf Artikel 100 a) EPtJ unter 
anderem gestützt auf die Dokumente: 

Ri: DE-A-3 134 617, 

US-A-4 288 842, 

DE-B-1 064 127, 

E2: DE-A-3 018 846, 

E4: CH-A-538 184 und 	 - 

E6: US-A-4'255 779 

Einspruch erhoben. 

III. 	Die Einspruchsabteilung hat die Einsprüche zurückgewiesen. 

Sie steilte dabei insbesondere fest, daB ausgehend voin 

nächstkoinmenden Stand der Technik gemáB Dokuinent Ri die 

dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe darin bestünde, 

diesen bekannten Kunststoffol ien-Wickelkondensator tauch- 

1 
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3 	T 332/90 

lotfãhig zu machen. Obwohi der zweite (kennzeichnende) 

Teil des Anspruchs 2 auf die AnschluBelemente des aus 

Dokument ES1 bekannten Elektrolyt-KondenSatOrS gelesen 

werden könne, würde der Fachmann konstruktive Merkmale 

dieses gattungsfremden Dokuments angesichts der speziellen 

Probleinatik von Kunststoffol ien-Wickelkondensatorefl nicht 

übernehmen. Dokument ES2 sei insbesondere das flächige 

Anhiegen eines AnschluBbiechs an der Stirnseite einer 

Umhullung nicht zu entnehmen und wurde den Fachmann 

alienfahls anregen, die Anschlu8bleche so auszubilden, daB 

sie die Funktion von Kappen übernehmen. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung haben die zwei Beschwerde- 

fuhrerinnen (Einsprechende) Beschwerde erhoben, wobei sie 

unter anderem zur Stützung ihrer Argumentation folgende 

Dokumente nannten: 

Eli: "Journal of Electrical Engineering (JEE)", 

Januar 1983, Seite 30, 

JP-A-57-157 514 nebst Ubersetzung der Beschreibung 

der Figuren 1, 2, 7 und 9, und gutachthich 

Siemens Datenbuch 1980/81 "Aluminium- und Tantal-

Elektrolyt-Kondensatorefl", Seiten 313 bis 315; 334, 

335; 342, 343; 352, 353; 360, 361; 366 und 367. 

V. 	Es wurde mündhich verhandelt. 

VI. 	Die zwei Beschwerdeführerinnen (Einsprechende) beantragen 

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den 

Widerruf des Streitpatents. 

Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragt, die 

Beschwerden zurückzuweisen, hil fsweise Aufrechterhaltung 

des Patents in geandertem Umfang mit einem aus den 

14 
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erteilten Ansprüchen 1 und 9 zusainmengesetzten neuen 
Anspruch 1 und einem aus den erteilten Ansprüchen 2 und 9 

zusanunengesetzten neuen Anspruch 2. 

VII. Zur Begründung ihres Antrags trägt die BeschwerdefUhrerin 

"Siemens AG" im wesentlichen folgende Arguinente vor: 

1. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sei Dokuinent 
ES1 ein relevanter Stand der Technik, den der Fach-

mann bei der Lösung des dem Streitpatent zugrunde-

liegenden technischen Problems berücksichtigen würde, 

da zwischen Tantal-Elektrolyt-Kondensatorefl und 

Kunststoffolien-WickelkondensatOrefl keinerlei Unter-

schiede in der Teinperaturbelastbarkeit bestünden. 

Dokuinent E13, insbesondere Seiten 335, 342, 360 und 

367, zeige nàmlich allgemein und schaltungs-

unabhängig, daB die Temperaturbelastbarkeit von 

Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren beim Löten auf 

maximal 270°C und 2 sec zu begrenzen und bei einem 

eventuellen Nachverzinnen der Anschlüsse unterhalb 

von 125°C bzw. 85°C zu halten sei. Diese Temperatur-

einpfindlichkeit liege auch bei dem aus Dokument ES]. 

bekannten Tantal-Elektrolyt-Kondensator vor und sei 

vor allem durch die aus Epoxidhaz (ES1, Spalte 3, 

Zeile 55) bestehende Umhüllung 24, 25 sowie durch die 

aus Leitsilber, d. h. Silberdispersion in Epoxidharz 

(ES1, Spalte 3, Zeilen 44, 45), bestehende Verbindung 

zwischen Kathodenverbindungsglied 14 und der 

negativen Zuleitung 18 bedingt. Wegen derartiger 

Unzulänglichkeiten im Silber, Lötmetall und 

einhüllendem Harz wurden Kondensatoren mit festem 

Elektrolyten bei 360°C versagen und ihre Impedanz 

ändern; vgl. das in der inündlichen Verhandlung 

überreichte Dokument: 

E14: DE-C-2 623 592, 

Li 
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5 	T 332/90 

insbesondere Spalte 2, Absatz 1 und Spalten 5 und 6, 

Tabelle 1, Beispiele 7 und S. Andererseits umfasse 

der Wortlaut der unabhángigen Ansprüche 1 und 2 des 

Streitpatents auch Wickelkondensatoren aus 

temperaturbeständigen (z. B. Teflon-) Folien. 

2. Dokument Ri, Seite 10, weise explizit auf den 

notwendigen Schutz vor unerwünschten Temperatur-

belastungen beiin Lôtvorgang hin und lege damit dem 

Fachmann nahe, die vorstehenden Beinchen dieser 

Anschlüsse durch die aus dem das gleiche Problem 

behandelnden Dokuinent ES1 bekannte, insbesondere mit 

Anspruch 2 des Streitpatents identische Rauinform der 

AnschluBbleche zu ersetzen. Denn die in Dokument ES]., 

Spalte 1, Zeilen 63 bis 65, und Spalte 5, Zeilen 63 

bis 66, ailgemein angegebenen "physikalischen 

(physical) Beschádigungen würden solche durch 

Lötwãrine umfassen, zumal der Lötvorgang in Spalte 4, 

Zeilen 61 und 62, angesprochen wird und Spaite 6, 

Zeilen 19 ff., darlege, daB die AnschiuBbleche den 

Anforderungen des Kondensatorbenutzers entsprechen 

müBten. Aus den vorstehenden Gründen würde der 

Fachinann erkennen, daB die AnschluBkonfiguration 

gemáB Dokuinent ES1 Vorteile bringt und sie in 

naheliegender Weise bei dem aus Dokument Ri bekannten 

Kondensator anwenden. 

VIII. Die Beschwerdeführerin "Roederstein Spezialfabriken für 

Bauelemente der Elektronik und Kondensatoren der 

Starkstromtechnik GinbH" grundete ihren Antrag im 

wesentlichen auf folgende, vom Vorstehenden unabhángigen 

Argumente: 

1. DaB Streitpatent lose die ibm zugrundeliegende 

Aufgabe der Dimensionsstabiiitát und LOtsicherheit 

04708 	 . . •/. . . 



6 	 T 332/90 

(EP-B1-0 130 386, Spalte 1, Zeile 57) in erster Linie 
durch die Uinhüllung (EP-B1-0 130 386, Spalte 2, 
Zeilen 7 ff.), insbesondere durch ihr duroplastisches 
Material, das einen Gegendruck gegen den sich 
aufbeulenden Kondensatorkörper erzeugen müsse. Die im 
Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 24 ff. angesprochene 
"Ableitung der Lôtwärme vom Kondensatorkärper" würde 
überwiegend durch die "Masse" der Umhüllung hervor-
gerufen. DeiugegenUber sei die Lôtwãriueableitung durch 
die "flàchige Verbindung" von Umhüllung und AnschluB- 
elementen vernachlässigbar klein. 

Nächstliegender Stand der Technik sei das Dokument 
ES2, aus dem ein für das Tauchlöten geeigneter (E52, 
Spalte 1, Zeilen 17 ff.) Wickelkondensator (ES2, 
Spalte 4, Zeile 45) bekannt sei, dessen metallisierte 
AnschluBkappen unter Wegfall àu8erer AnschluBdrähte 
(ES2, Spalte 4, Zeilen 3 ff.) gänzlich in ein Lötbad 
eintauchten (ES2, Spalte 1, Zeilen 38 ff.) und 
anstelle von Kappen alternativ AnschluBfolien 
aufwiese, die auf einer gemeinsamen linearen 
Mantellinie des Isolierkörpers lägen (ES2, Fig. 7 in 
Verbindung mit Spalte 4, Zeilen 44 ff.). Die 
Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 des Streitpatents 
würden sich von dem aus Dokunient ES2 bekannten 

- - 	 Kondensator mm wesentlichen durch AnschluBelemente 
unterscheiden, !!di.e in einem ersten Abschnitt flàchig 
mit der jeweiligen Stirnseite des Kondensatorkörpers 
verbunden sind", d. h. durch eine Kontaktierung des 
Kondensatorkörpers über Schoopschichten. 

Dokument Ri, insbesondere Seite 6, Absatz 2, weise 
explizit auf den Vorteil groBer Kontaktierungsflãchen 
dieser uberdies ailgemein bekannten Schoopschichten 
hin und lege dem Fachmann damit ihre Verwendung in 

04708 
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dem aus Dokument ES2 bekannten Wickelkondensator 

nahe. 

4. Uberdies erkenne der Fachmann in Verbindung mit 

Dokument E4, Spa].te 1, Zeilen 42 ff., und Spalte 2, 
Zeilen 28 ff., daB die in Dokument Ri verwendeten 
AnschluBelemente in Form vorstehender Beinchen für 

elne Reflow-Verlötung entwickelt worden sind, wãhrend 
die in Fig. 7 des Dokuments ES2 dargeste].].ten, an der 
Urnhüllung anliegenden AnschluBelemente vorzugsweise 

zur Tauchverlötung dienten. So sei es andererseits 

auch naheliegend, die aus Dokument ES2 bekannte 

AnschluBkonfiguration bei den aus Dokument Ri 

bekannten Kondensatoren einzusetzen, urn diese auch 

tauchlötbar zu machen. 

IX. 	Der Beschwerdegegner vertrat jut Hinblick auf die 
Argumentation der Beschwerdeführerin "Siemens AG" 

(Punkt VII) jut wesentlichen folgende Auffassung: 

1. Tantal-Elektrolyt-Kondensatorefl seien aus folgenden 
Gründen nicht in dem MaBe temperaturempfindlich wie 
Kunststoffol ien-Wickelkondensatoren: Tantal-
Elektrolyt-Kondensatoren bestünden nur aus Metallen 

und Metalloxyden. Ihr Elektrolyt werde bei 400°C 

pyrolytisch hergestellt, wie aus dem in der 
mündlichen Verhandiung gutachtiich überreichten 

Dokument: 

E15: Otto Zinke, Hans Seither: "Widerstände, 

Kondensatoren, Spulen und ihre Werkstoffe", 

2. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 

New York, 1982, Seite 201 

hervorginge. Ferner vertrügen Tantal-Elektrolyt-
Kondensatoren gemâB Dokument E14, Spalte 2, Zeile 8, 

04708 	 . . ./. . . 



8 	T 332/90 

Temperaturen bis zu 360°C. Die bei Wickel- 

kondensatoren üblicherweise verwendeten Kunststof f-

folien würden hingegen bereits bei 200°C schmelzen 

und bei 150°C ihre dielektrischen Eigenschaften 

verlieren. Die in Dokument E13 genannten 

Lötbedingungen seien für Reflow- und Schwallötungen 

generell charakteristisch und lieBen keinerlei 

Schiüsse auf die Temperaturbelastbarkeit der in E13 

aufgeführten, nicht in Chipform vorliegenden 

Elektrolyt-Kondensatoren zu, wobei ferner spezielie 

Schaltungen restriktivere Temperaturbedingungen 

erforderten. Entscheidend sei vielmehr, daB un Stand 
der Technik Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren in bezug 

auf die Warmebeanspruchung beim Löten als 

"temperaturunempfindlich (vgi. Dokument Ri, Seite 5, 

Abs. 3)" angesehen werden würden, und daB gemäB 

Dokument Eli, linke Spalte, Abs. 2, die als letzte in 

Chipform entwickelten Wickelkondensatoren bisher nur 

für eine Reflow-Verlötung geeignet wären. Dem-

gegenüber mache die Lehre des Streitpatents Wickel-

kondensatoren schwallötfàhig (EP-Bi.-0 130 386, 

Spalte 1, Zeile 47). Ferner zeige die in der 

mündlichen Verhandlung gutachtlich überreichte 

Dokumentat ion: 

E16: umfassend Dokument Ri, Seite 5; Prospekt "KEMET 

T 411 & 421 Series-Tantalum Chip Capacitors" der 

Fa. Union Carbide, Seiten 46, 56; Inhaltsver-

zeichnis der Rahmenspezifikation: "Tantal-Chip- 

Kondensatoren des Europãischen Komitees für 

elektrotechnische Norinen (CECC 30800, 1977); 

Journal of Electrical Engineering, Novem-

ber 1982, Seite 48; Dokument Eli; 0. Neufang: 

"Lexikon der Elektronik", Friedrich 

LVA 
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9 	T 332/90 

Vieweg & Sohn, Braunschweig/WieSbaden, 1983, 

Seite 68; "Elektronik" 19.09.1990, Nr. 38, 
Seite 30; und die Siemens-Informationsschrift 

"Innovationen" Electronica, 1990, Halle 23, 

Stand 23A4, 

daB Tantal-Elektrolyt-KondeflSatOrefl von der Fachwelt 

als problemlos verlôtbar angesehen wUrden. 

2. Eine Kombination der Dokumente Ri und ES1 sei für den 

Fachmann nicht naheliegend, da einmal Dokument ES1 

gattungsfremde Elektroiyt-KondensatOren betràfe und 

ferner in Spalte 2, Zeilen 29 bis 38, eindeutig 

angebe, daB diese bekannte AnschluBkonfiguration eine 

vom Streitpatent abweichende Aufgabe iãse, námlich 

die Vermeidung von Kurzschlüssen bei hoher Packungs-

dichte. Das Herunterziehen der AnschluBbleche zu 
einem auf der Unterseite befindlichen AnschluBteil - 

analog zum vierten Abschnitt gemãB Anspruch 2 des 

Streitpatents - habe ausschlieBlich zuin Ziel, eine 

Kontaktfläche zu schaffen. Auf die Aufgabe, die durch 

die AnschluBbleche auf den Kondensatorkörper über-

tragbare Lôtwãrme herabzusetzen, werde der Fachmann 

durch Dokuinent ES1 nicht hingewiesen, da Dokument 

ES1, Sp. 1, Zeilen 63 big 65, die Beschádigungs-

ursache von Kondensatoren explizit auf die kleine 

Gröfie ihrer Bestandteile zurückführe, Dokument ES1, 

Spalte 5, Zeilen 25 big 66, sich mit dem druck-

mindernden EinfluB eines die Anschlüsse während der 

Kondensatorherstel lung fixierenden Transportrahinens 

•50 befasse und Dokuinent ES1, Spalte 4, Zeilen 61 und 

62, direkt darauf hinweise, daB die aligemein 

bekannten Lôtmethoden problemlos anwendbar seien. 

X. 	Dem Vorbringen der Beschwerdeführerin "Roederstein GmbH" 

(Punkt VIII) widersprach der Beschwerdegegner zur Stützung 

seiner Antráge in wesentlichen wie folgt: 

Ij 
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Der aus Dokument ES2 bekannte Wickelkondensator würde 

sich von den Gegenständen der Ansprüche 1 und 2 des 

Streitpatents nicht nur dadurch unterscheiden, daB er 

keine AnschluBelemente besäBe, die "in einem ersten 

Abschnitt flãchig mit der jeweiligen Stirnseite 

(d. h. den Schoopschichten) des Kondensatorkörpers 

verbunden sind", sondern es fehie dem aus Dokument 

ES2 bekannten Wickelkondensator vor allem das in 

beiden unabhängigen Ansprüchen des Streitpatents 

enthaltene Merkmal, daB der dritte Abschnitt der 

AnschluBelemente "flãchig an der Stirnseite der 

Umhullung anliegt". Bei dem Kondensator gemäB 

Dokument ES2, Fig. 7, seien die Anschlu8elemente in 

Form von Folien 23 in den Kondensatorkörper 21 

eingewickelt, so daB der Knick zwischen ihreiu zweiten 

und dritten Abschnitt nicht geradlinig, sondern 

bogenförmig verlaufe. Dadurch würde sich die 

AnschluBfolie bei ihrem Herunterziehen längs der 

Stirnseiten der Umhüllung in von der Umhullung 

beabstandete Falten legen und keinen flãchigen 

Kontakt mit ihr bilden. 

Der Stand der Technik gemäB Doknent Ri kàme dem 

Streitpatent näher, da er sich - wie auch das 

Streitpatent - mit der Aufgabe befasse, einen 

Kunststoffolien-Wickelkondensator in Chip-Bauweise 

zu schaffen, der durch die über seine Anschlüsse 

einleitbare Lôtwàrme weder beschàdigt noch in semen 

Funktionen beeintrãchtigt wird. DemgegenUber werde 

dieses Problem in Dokument ES2 nicht angesprochen. 

Vielmehr werde dort gemäB Dokument ES2, Spalte 2, 

Zeilen 38 bis 50, die Tauchlötbarkeit durch die 

Hitzebeständigkeit des Schaltungselements (d. h. des 

Grundkörpers und seiner Isolierung) selbst bewirkt. 

04708 	 .../... 



11 	T 332/90 

Die in Fig. 7 dargesteilte Anschlu8blechkonfiguratiOfl 

ubernehme ausschlieBlich die Funktion der in den 

anderen Ausfuhrungsbeispielen dieses Dokuments 

verwendeten Kappen (ES2, Sp. 4, Zeilen 50 bis 52), 

d. h. vereinfache durch den Wegfali. von "AnschluB- 

drãhten" (Spalte 4, Zeilen 8 bis 10) die automatische 

Bestückung der Leiterplatten (7, 8 in Fig. 1 und 9, 

10 in Fig. 2 von ES2) und ].ôse damit eine vorn 

Streitpatent abweichende technische Aufgabe. 

Somit weise Dokument ES2 den Fachmann weder auf das 

wesentliche Lösungsmittel (flãchiges Anhiegen) des 

Streitpatents noch auf dessen beim Streitpatent 

ausgenutzte technische Funktion (Verminderung 

der Lötwärmeeinleitung) hin. Selbst wenn dieser 

Effekt nur klein ware, seien bei Massenartikein auch 

geringfügige Verbesserungen wesenthich. Entscheidend 

sei vor allem, daB das Streitpatent erstmals Kunst-

stoffol ien-Wickelkondensatoren in Chip-Bauweise 

angebe, die für ahle Lôttechniken geeignet seien, 

insbesondere für eine Schwall-Lãtung. 

Trotz des aus dem in der inündlichen Verhandlung 

überreichten Dokuments: 

Eli: Prospekt MXT 1824 der Fa. Roederstein betreffend 

"Metalhisierter Polyesterfilm-Chip-Kondensator" 

ersichtlichen Interesses habe das AusfUhrungsbeispiel 

gemãB Fig. 7 des Dokuments ES2 während eines Zeit-

raums von inehr als 23 Jahren die Fachwelt nicht zu 

dem dern Streitpatent zugrundeliegenden Lãsungsprinzip 
angeregt. Hierin sei ein Beweisanzeichen für das 

Vorliegen einer erfinderischen Tátigkeit zu sehen. 
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12 	 T 332/90 

Dokuinent E6 sei unbeachtlich, da es keinen Chip- 
Kondensator beträfe und die S-fOrinige KrUinmung der 
AnschluBbleche dazu diene, die mechanische Belastung 
des Kondensatorkärpers herabzusetzen. 

Entscheidungsgründe 

Die erstinals wàhrend des Beschwerdeverfahrens genannten 
Dokumente Eli und E12 hat die Kaxnxner geznãS Artikel 114 (1) 
EPU mit dent Ergebnis überprüft, daB sie keinerlei EinfluB 
auf die Art der zu fàllenden Entscheidung haben. Sie 
brauchen daher in Anwendung von Artikel 114 (2) EPTJ nicht 
berücksichtigt zu werden. 

Die vorliegenden Unterlagen des Patents in der erteilten 
Fassung sind mi Hinblick auf Artikel 123 (2) EPtJ nicht zu 
beanstanden. Insbesondere ist der Inhalt der erteilten 
unabhängigen Ansprüche 1 und 2 durch den ursprünglich 
of fenbarten Anspruch 1 in Verbindung mit der ursprünglich 
eingereichten Fig. ld nebst dazugehäriger Beschreibung 
of fenbart. 

un vorliegenden Beschwerdeverfahren beschrãnken sich die 
Einwände gemäB Artikel 100 a) EPU auf einen Mangel an 
erfinderischer Tàtigkeit. 

Die Kanuner stimmt der Feststellung der Einspruchsabteilung 
zu, daB die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 
neu sind. Insbesondere ist festzustellen, daB aus keinein 
der mm Verfahren genannten Dokumente em "Kunststoffolien-
Wickelkondensator" bekannt ist, dessen versetzt zur 
Höhenmitte aus der Stirnseite der Umhullung heraustretende 
AnschluBelemente einen Abschnitt aufweisen, "der fiãchig 
an der Stirnseite der Umhüllung anhiegt." 
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So geht der Stand der Technik gemäB Dokument Ri nicht uber 
die vor dem kennzeichnenden Teil genannten Merkmale 
der Ansprüche 1 und 2 hinaus. Die in Dokument ES2 
beschriebenen Anschlu8elemente sind aufgrund von 
Faltenbildung partiell von der Stirnseite der Uahüilung 
beabstandet; vgl. auch Pkt. X-1. Die aus Dokument E4 
ersichtiichen Anschlu8elemente stellen - wie auch in 
Dokument Ri - aus der Umhü].lung herausragende, mit Abstand 
zu dieser verlaufende Kontaktheinchen dar. Dokument E6 
betrif ft keinen Kondensator in Chip-Bauweise, und 
Dokumente ES1 sowie E2 behandein nicht Wickel- sondern 
Elektrolyt-Kondensatorefl. Der aus den weiteren im 
vorliegenden Verfahren genannten Dokumenten hervorgehende 
Stand der Technik kommt den Gegenstãnden der Ansprüche 1 

und 2 nicht näher. 

	

5. 	Erfinderische Tátiakeit (Hauptantrag) 

	

5.1 	Da Dokuiuent ES2 nach Auffassung der Kainmer den Fachmann 
nicht erkennen lãBt, daB durch Anschlufieiemente auf einen 
Kondensatorkórper ubertragene Lötwärme Probleme bei der 
Fixierung der Kondensatoren auf Leiterplatten aufwirft, 
sieht die Kammer - entgegen der von der Beschwerdeführerin 
"Roederstein" in Pkt. VIII-2 vertretenen Auffassung - in 
Ubereinstiininung mit der Vorinstanz Dokument Ri als 
nãchstliegenden Stand der Technik an, bei dem - wie auch 
in Dokuinent E4 - bereits für eine Ref low-Verlötung (vgl. 

Pkt. VIII-4) geeignete AnschluBbieche eines Kunststoff-

folien-Wickelkondensators vorhanden sind. 

	

5.2 	Ausgehend von dem die Oberbegriffe der Ansprüche 1 und 2 
wiedergebenden Stand der Technik gemäB Dokument R1 sieht 
die Kainmer die dem Streitpatent objektiv zugrundeliegende 
technische Aufgabe in Aniehnung an das Streitpatent, 
Spalte 1, Zeilen 23 big 51, darin, die Lôtsicherheit und 
Dimensionsstabiiitãt der AnschiuBeleinente eines 
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Kunststoffol ien-Wickelkondensators in Chip-Bauweise weiter 
zu verbessern und insbesondere über AnschluBbleche längs 
ihrer Stirnseite kontaktierte Kondensatorkörper mit 
Kunststoffolien auch schwallötfähig zu machen. 

5.3 	Das den beiden unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 gemeinsanie 
Lósungsprinzip besteht darin, die erste Abwinklung, die an 
den flächig an der Stirnseite des Kondensatorkôrpers 
befestigten ersten Abschnitt des Anschlu8blechs angrenzt, 
in das Innere der Umhüllung zu verlagern, so daB em 
zweiter Abschnitt vorliegt, der 

"versetzt zur Höhenmitte des Kondensators aus der 
Stirnseite der Umhüllung heraustritt"; und 

"in Richtung ihrer längeren Höhenabinessung zu eineni 
dritten Abschnitt abgewinkelt ist, der flãchig an der 
Stirnseite der Umhüllung anliegt". 

Der flàchige Kontakt des dritten Abschnitts des 
AnschluBblechs mit der Stirnseite der Unthüllung fördert 
nicht nur die Dimensionsstabilität, sondern sorgt vor 
allem dafür, daB ein Wàrmeübergang vom AnschluBblech zur 
Umhüllung inäglich ist, so daB die Umhüllung Lôtwäriue voin 
Kondensatorkärper abzuleiten vermag und damit die 
Lôtsicherheit erhäht; vgl. das Streitpatent, Spalte 2, 
Zeilen 94 bis 98. Entgegen der in Pkt. VIII-1 vertretenen 
Auffassung halt die Kammer das Auftreten dieses Effekts 
und seine in der Praxis wahrnehmbare Wirkung für glaub-
haft. Dabei wird als entscheidungserheblich angesehen, daB 
die Wàrmeableitung auf die Uinhüllung ursprünglich 
offenbart 1st. Auch wenn diese Verbesserung zahlenmâBig 
gering ist, so darf sie analog zu groBtechnischen 
Verfahren bei den vorliegenden Massenartikeln im Rahmen 
der Beurteilung der erfinderischen Tàtigkeit nicht 

4 
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ubergangen werden; vgl. auch die Entscheidung T 38/84, 

AB1. EPA 1984, 368. 

5.4 	Der vorgebrachte Kunststoffolien-WickelkondeflSatOrefl 

betreffende Stand der Technik legt nach Auffassung der 

Kanuner dem Fachmann das dem Streitpatent zugrundeliegende 

Losungsprinzip - d. h. insbesondere Ner]anal (b) in 
Pkt. 5.3 - aus folgenden Gründen nicht nahe: 

5.4.1 Die Kondensatoren der Dokumente Ri und E4 setzen die 

Umhüllung als Lötwãrmepuffer Uberhaupt nicht em, sondern 
beschránken die in den Kondensatorkãrper (Wickel) über 

AnschluBelemente einleitbare Lötwàrrnemenge ausschlieBiich 

durch eine Verlángerung des Warmeubertragungswegs entlang 
der Ansch1ub1eche, d. h. durch Vergr68erung des Wãrrne-

widerstandes des zwischen Wickel und Lbtstelle gelegenen 

Tells der Anschlu8e].emente selbst. 

5.4.2 Zwar beschreibt Dokurnent E52 tauchlötfáhige Kunststof f-

folien-Wickelkondensatoren, doch kann der Fachniann diesern 

Dokurnent ausschlieBlich entnehmen, daB diese Tauchlöt-

fahigkeit durch die Hitzebeständigkeit der Schaltungs-

elernente und ihrer Urnhüllung erzielt wird, vgl. Dokurnent 

ES2, Spalte 1, Zeilen 38 big 50. Eine störende Lôtwãrrne-

einleitung uber die in den Kondensatorkörper 

eingewickelten Anschlu8folien wird uberhaupt nicht 

erwãhnt. Nach Auffassung der Kammer 1st der Fachmann in 

der Lage zu erkennen, daB hierin keine Inforrnationslücke 

zu sehen ist, sondern ein in sich technisch konsistenter 

Sachverhalt, der auf den relativ hohen spezifischen 

Wármewiderstand der verwendeten AnschluBfolien zurückzu-

führen ist. Es 1st somit davon auszugehen, daB in der 

Praxis bei diesern bekannten Kondensator das dern Streit- 

patent zugrundeliegende Problem nicht auftritt. Die 

Beschwerdeführerinnen haben keinerlei sachliche Gründe 

geltend gernacht, urn den in Pkt. X-1 vorgebrachten 
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Sachverhalt zu widerlegen, daB bei dein aus Dokument ES2 
bekannten Kondensator höchstens vorspringende Falten der 
Anschlu8folie mit der Stirnseite der Uinhüllung Kontakt 

---haben kónnten. Die Kammer sieht daher die Auffassung des 
Beschwerdegegners als glaubhaft an, daB bei diesem 
bekannten Kondensator kein flachiger Kontakt zwischen 
AnschluBelement und Stirnseite der Umhullung vorliegt. Als 
entscheidend aber erachtet die Kammer, daB Dokuinent ES2 
dem Fachmann eine vom Streitpatent völlig abweichende 
technische Aufgabe der in ibm beschriebenen tskappen_ 
förmigen" AnschluBkonfiguration suggeriert, nämlich eine 
Erleichterung der automatischen Leiterplattenbestückung 
durch Wegfall äuBerer AnschluBdrähte; vgl. ES2, Figuren 1 
und 2 sowie Spalte 2, Absatz 2. 

5.4.3 Bei dem aus Dokument E6, insbesondere Figuren 8 und 9, 
bekannten Kondensator 1st em U-förmiger Bogen einer S-
förmigen AnschluBkleinme auf die Stirnwand der Umhüllung 
aufgesteckt, um über eine Spreizwirkung den am 
Kondensatorkärper angreifenden AnschluBteil zur Halterung 
des Kondensatorkôrpers während des Vergie8ens federartig 
vorzuspannen. 

5.5 	Für den Wickelkondensator-Fachmann siñd nach Auffassung 
der Kaminer Elektrolyt-Kondensatoren zumindest als ein in 
seine Fachkenntnisse einzubeziehendes technisches 
Nacithargebiet anzusehen, das er routinemãBig auf der Suche 
nach Läsungen für ihxn vorliegende Probleme einbezieht. 
Somit reicht die von der Vorinstanz festgestellte 
"Gattungsfremdheit" allein nicht aus, um die mangeinde 
Relevanz der Dokumente ES1 und E2 zu begründen. Dabei 1st 
es unerheblich, daB - bei eingehender Würdigung der gemàB 
Pkt. Vu-i und IX-1 vorgetragenen Argumente - graduelie 
iJnterschiede in der Wärinebeiastbarkeit von Tantal-
Elektrolyt-Kondensatoren und Kunststoffoiien-Wickel-
kondensatoren giaubhaft sind. Nach Auffassung der Kainmer 
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1st diesbezüglich bei der Frage nach dem Vorliegen einer 

erfinderischen Tátigkeit ausschlieBlich darauf 

abzustellen, ob der Fachmann in der Lage 1st, diesen 

Dokumenten Anregungen hinsichtlich des dern Streitpatent 

zugrundeliegenden Lôsungsprinzips zu entnehmen. Dies wird 
aus folgenden Gründen verneint: 

5.5.1 Da Lãtwármeprobleine in Dokument ES1 nicht angesprochen 

werden, wird ein Fachmann den englischen Begriff elnes 

"physical damage" nicht ala physikalische sondern als 

körperliche Beschãdigung interpretieren, zumal als 

Störeinflüsse explizit nur mechanische Kräfte genannt 

werden. Vor allem aber vermag die Kammer keine Gründe zu 

erkennen, warum ein Fachmann in der Lage sein saute, die 

in Dokument ES1 angegebene AnschluBkonfiguration zur 

Lösung einer anderen technischen Aufgabe einzusetzen als 

zu der explizit genannten Erhöhung der Packungsdichte 

unter Vermeidung von Beruhrungskurzschlüssen, vgl. ES1, 

Spalte 2, Zeilen 29 bis 38. 

5.5.2 Analog ist aus Dokument E2 nur zu entnehmen, daB die dort 

angegebene AnschluBkonfiguration den FolienanschluB 

mechanisch sichert; vgl. E2, Seite 6, Abs. 3 und Seite 14, 

Abs. 2. 

5.6 	Soweit also im Stand der Technik - insbesondere in den 

Dokuinenten ES1, E2 und E6 - ein fláchiger Kontakt zwischen 

AnschluBblech und AuBenfláche der Umhüllung vorliegt, lost 
er eine vom Streitpatent v011ig abweichende technische 

Aufgabe, die den Fachmann nicht nur von der ausgenutzten 

physi-kalischen Wirkung (Wãrmeableitung) sondern auch von 
deren technischer Nutzung (Verbesserung der LOtslcherheit) 

ablenkt. Bei der Entscheidung, ob die Anwendung einer auf 

demselben Fachgebiet bekannten MaSnabme naheliegt, sind 

aber die Aufgaben, die mit dieser Mafinahme im bekannten 

und im zu entscheidenden Fall gelOst werden sollen, zu 
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berücksichtigen; vgl. die Entscheidung T 39/82, AB1. EPA 
1982, 419. Nach Auffassung der Kainmer ist ein Fachinann 
nicht in der Lage, in der auf dem einschlàgigen Fachgebiet 
bei anderen Kondensatortypen an sich bekannten AnschluB- 
konfiguration ein Arbeitsinittel zu erkennen, das eine von 
semen bisher bekannten technischen Nutzungen abweichende 
technische Wirkung ermoglicht und die dem Streitpatent 
zugrundeliegende, andersartige Aufgabe lost, ohne 
erfinderisch tàtig zu sein. 

5.7 	Aus den in Pkt. 5.1 bis 5.6 im einzelnen dargelegten 
Gründen liegt den unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 des 
Hauptantrags eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des 
Artikels 56 EPU zugrunde. 

Es ist auch nicht ersichtlich, daB etwa ein anderer der in 
Artikel 100 EPU aufgeführten Einspruchsgrunde der 
Aufrechterhaltung des Patents in unverànderter Form 
entgegenstünde. 

Somit sind die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 und 
diejenigen der von ihnen abhängigen Ansprüche 3 bis 11 
patentfähig (Art. 52 EPU). Bei dieser Sachlage ist deshaib 
entsprechend dem Hauptantrag des Beschwerdegegners das 
Streitpatent in seiner erteilten Fassung unveràndert 
aufrechtzuerhalten. 

Da dem Hauptantrag des Beschwerdegegners stattgegeben 
wird, ist sein in Pkt. VI aufgeführter Hilfsantrag 
rechtlich gegenstandslos. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerden werden zurückgewiesen. 

Die Geschãftsstellenbeamtifl: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 
	 H. Reich 
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